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1. Ziel und Zweck der Planung
Die „Bauer Holzenergie“ GmbH u. Co. KG plant in Bad Rappenau nordwestlich des Stadt-
teils Zimmerhof am Standort „Im Grafenwald 4“ ergänzend zu ihrer Biogasanlage eine
Solaranlage im Sinne einer Freiflächenphotovoltaikanlage, die der zusätzlichen Energie-
gewinnung durch Umwandlung von Strom in Wasserstoff zur Erhöhung der Biogasaus-
beute und Wärme zur Einspeisung in das bestehende Fernwärmenetz und somit einem
zukunftsorientierten Betriebsausbau dienen soll.

Durch die Planung soll der Ausbau regenerativer Energien gefördert und eine klima-
freundliche Energiegewinnung ermöglicht werden. Die Errichtung der Photovoltaikan-
lage als krisensichere Technologie dient dabei der Sicherung der Versorgungs-
infrastruktur.

Der Bebauungsplan dient der planungsrechtlichen Sicherung des Vorhabens.

2. Berücksichtigung der Umweltbelange
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Umweltprüfung zur Ermittlung der
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Planung durchgeführt. Diese
wurden in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet.

Im Rahmen der Umweltprüfung wurden auch die durch die Planung entstehenden Ein-
griffe ermittelt und Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Kompensation fest-
gelegt. Es ist festzuhalten, dass im Rahmen der Bilanzierung ein Kompensations-
überschuss von 228.638 Ökopunkten durch die Planung entsteht.

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung
Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit durch zweimalige Planauslage wurden von
Seiten der Bürger Anregungen und Bedenken bezüglich der Gefahr durch Brände, be-
züglich Reflexionen und Lichtimmissionen, bezüglich einer Wertminderung ihrer Grund-
stücke, bezüglich Überflutungen bei Starkregen, zur Vergrößerung des Abstands zur
Wohnbebauung, bezüglich einer Strahlungsbelastung und bezüglich Wärmeentwicklung
geäußert.

Von Seiten der Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden Anregungen und Be-
denken zum Artenschutz und (insbesondere Feldlerche/CEF-Maßnahmen), zum Umwelt-
bericht, zur ökologischen Ausgestaltung der Anlage, bezüglich der Inanspruchnahme
landwirtschaftlicher Flächen, zur Pflege und Wartung des Solarparks, zum Bodenschutz,
zur Betrachtung der Starkregenthematik, zur Entwässerung, zur Anbaubeschränkung, zur
verkehrlichen Erschließung, bezüglich Blendungen/Lichtimmissionen und zur Erstellung
eines Blendgutachtens, zur Lage im Regionalen Grünzug, zur Erstellung einer Alterna-
tivenprüfung, bezüglich (Grund-)Wasserbelastenden Frostschutzmitteln, zur Aufnahme
einer Rückbauverpflichtung, zur Regelung der Einsaat, zum Brandschutz, zum Rückbau
von Bauschotterstraßen und bezüglich der Überbauung von Mittelspannungskabeln ge-
äußert.

Die Anregungen wurden im Rahmen der Abwägung behandelt, zum Großteil berücksich-
tigt und zum Teil in die Planunterlagen übernommen.
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4. Auswahl des Plans nach Abwägung mit anderweitig in Betracht kom-
menden Planungsmöglichkeiten
Der Bebauungsplan wurde mit der städtebaulichen Zielsetzung aufgestellt, die projek-
tierte Freiflächensolaranlage planungsrechtlich zu sichern. Sie dient dem Ausbau der Er-
neuerbaren Energien und bildet somit einen wichtigen Beitrag zur Energiewende.
Gleichzeitig dient sie der örtlichen Strom- und Wärmeversorgung.

Aufgrund der Lagegunst der Fläche ergaben sich keine anderen sinnvollen Alternativen
zur Planung.

Aufgestellt:

Bad Rappenau, den

Sebastian Frei, Oberbürgermeister


